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l.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz l3.0ktob er 1954 

~nfragebeantwortu~g 

Die Abg. M a 0 h u n z e und GeDO~sen haben im Juni d.J. an den 

Bundesminister für soziale Verwaltung eine ~nfrage, betreffend Durch

führung des Zweiten Sozialversioherungsabkommens zwisohen der Republik 

'Österreioh und der Bunqesrepublik ~eutschland geriohtet und darin ange
fragt, ob er bereit sei, 

a) reoht •• itig die erforderliohen Massnahmen zu treffen, um 

u.a. den unter das Zweite Sozialversioherungsabkommen fallenden Per~onen 

die Nachzahlung von Beiträgen über den 30.Juni 1954 hinaus zu ermögliohen, 
oder 

b) duroh eine amtliohe Verlautbaru,ng diese Personen aufmerksa~ 
zu machen,dasssie auf alle Fälle bis, zum 30.Juni beim zuständ.igen Ver

sicherungsträger einen entspreohenden Antrag einbringen sollen~ 

Hiezu teilt Bnndesminister Mai s e 1 nunmehr folgendes mita 

Zua) Duroh ~rtoI Z.l des Bundesgesetzes VOm 'O.Juni 1954, 
BGB1.Nr.166, wurde die Frist des § 31 Abs.2 des 1.Sozialversioherungs
Neuregelungsgeaetzes, BGB1.Nr.86!1952, für die Naohentrichtang von Bei

trägen naoh Abs.l dieses Gesetzes im allgemeinen vom 'O.Juni 1954 bis 

'14Dezember 1954 erstreokt. Da der Austausoh der Ratifikationaurkunden 

des Zweiten Sozia1versioherungsabkommens mit der Bundesrepub~ik Deu~sch

land in ~ohster Zeit erfolgen wird, ersoheint die MBglichkeit der Nach

entrichtigung .on Beiträgen für die unter dieses Abkommen fallenden Per
sonen gewährleistet. 

Zu b) Von der amtliohen Verlautbarung konnte mit Rücksicht 

auf' die allgemeine Verlängerung .der Nachentriohtungsfrist bis 3l.Dezem- -

ber 1954 durch Art.I des Bundesgesetzes vom 30.Juni 1954, BGBL,Nr.166, 
abgesehen werden. 
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